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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firmen Fliegl Fahrzeugbau GmbH und Fliegl 
Trailer GmbH und RPS Trailer-Rental GmbH, Oberpöllnitzer Straße 8, D-07819 

Triptis / Thüringen für den Verkauf von Fahrzeugersatzteilen und -zubehör 
(Stand: November 2021) 

 

 

I. Geltungsbereich – Vertragsgegenstand  
 

(1) Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen des Verkäufers erfolgen ausnahmslos und ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Unsere AGB gelten für sämtliche Angebote, Bereitstellungen, Lieferungen etc. von Fahrzeugersatz-
teilen und -zubehör. 
 

(2) Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des Käufers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Käufers die Lieferung bzw. Leistung bzw. Bereitstellung vorbehaltlos ausführen.  
Unsere AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern. Gegenüber Verbrauchern gelten sie 
nur, soweit sie nicht von zwingenden Vorschriften der §§ 474 ff. BGB abweichen.  
 

II. Angebot und Vertragsabschluss 
 

(1) Die Bestellung des Käufers stellt ein verbindliches Angebot dar, das wir innerhalb einer Frist von 10 Tagen schriftlich 
annehmen können. Die Annahme des Angebotes kann fernmündlich oder schriftlich erfolgen. Außerdem kann die Annahme 
des Angebotes durch die Lieferung der Ware innerhalb von 10 Arbeitstagen (Montag – Freitag) erfolgen.  
 

(2) Angebote, die von uns unterbreitet werden, sind stets unverbindlich und freibleibend. Die Übersendung von Katalogen, 
Preislisten oder Prospekten verpflichtet uns nicht zur Lieferung an den Käufer. 
Maße, Gewichtsangaben, Produktbeschreibungen in unseren Angeboten, Katalogen und Prospekten sind unverbindlich.  
 

(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Die Weitergabe an Dritte durch 
den Käufer bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen vorherigen Zustimmung.  
 

III. Preise und Zahlungsbedingungen 
 

(1) Der angebotene Kaufpreis ist bindend, sofern sich nachstehend nichts anderes ergibt. Gegenüber Verbrauchern ist die 
gesetzliche Umsatzsteuer im Kaufpreis enthalten. 
 

(2) Sämtliche Preise, einschließlich Listen- und Katalogpreise, verstehen sich in Euro, ohne Skonto und sonstiger Nachlässe. 
Ist der Käufer Unternehmer, versteht sich die Preisangabe als Nettopreis zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 
 

(3) Kosten für Verpackung, Transport einschließlich Verladung, Überführung, Versicherung, Zoll und amtliche Gebühren 
gehen zu Lasten des Käufers. 
 

(4) Preisänderungen sind zulässig, wenn sich nach Vertragsabschluss die Preise unseres Lieferanten ändern. Es gilt sodann 
der zu diesem Zeitpunkt für Kaufgegenstände gleicher Art und gleicher Güte gültige Preis des Verkäufers als vereinbart. 
Der Käufer ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn eine Preiserhöhung den ursprünglich vereinbarten Preis um mehr als 20 % 
der Auftragssumme übersteigt. Der Rücktritt muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises schriftlich erklärt 
werden.  
 

(5) Der Kaufpreis und die Preise für Nebenleistungen sind, sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, bei Übergabe 
des Kaufgegenstandes an den Käufer oder das von ihm beauftragte Transportunternehmen oder nach Übersendung der Rech-
nung sofort zur Zahlung fällig.  
 

(6) Der Abzug von Skonto oder sonstigen Nachlässen wird nur gewährt, wenn er schriftlich vereinbart wurde. 
 

(7) Mit Gegenansprüchen kann der Käufer gegen den Kaufpreis nur aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbe-
stritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ist der Käufer Unternehmer, ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis herrührt.  
 

(8) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen.  
 

IV. Leistungszeit und Lieferverzug  
 

(1) Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. 
Lieferfristen beginnen, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, mit Vertragsabschluss. 
 

(2) Der Käufer kann zwei Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lie-
ferfrist, den Verkäufer schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist 
kann der Käufer durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag zurückzutreten. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz 
bleiben davon unberührt. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches     
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständi-
gen Tätigkeit handelt, steht ihm ein Schadenersatzanspruch nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers zu. Der 
Anspruch auf Lieferung ist in diesen Fällen ausgeschlossen. Wird dem Verkäufer, während er sich in Verzug befindet, die 
Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er gleichwohl nach Maßgabe vorstehender Grundsätze, es sei denn, dass der 
Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 
 

(3) Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, so kommt der Verkäufer bereits mit 
Überschreitung des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug.  
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(4) Bei höherer Gewalt, Corona oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretenden Betriebsstörungen, die den Ver-
käufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder inner-
halb der vereinbarten Frist zu liefern, verlängern sich die vorgenannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese 
Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen derartige Störungen zu einer Verzögerung der Lieferung von mehr als 3 
Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.  
 

(5) Teillieferungen sind grundsätzlich zulässig, es sei denn, dass diese den berechtigten Interessen des Käufers entgegenste-
hen. Nach erfolgter Teillieferung ist der Verkäufer berechtigt, eine anteilige Zwischenabrechnung vorzunehmen. 
 

(6) Bei Massenartikeln (technische Federn, Stanzteile, DIN-Teile, wie Schrauben und Muttern, sonstige Drahtwaren etc.) 
sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % zulässig. Sie berechtigen jedoch nicht zu einer Nachberechnung.  
 

(7) Verzögert sich die Lieferung (bzw. der Versand) in Folge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so ist der 
Verkäufer berechtigt, dem Käufer etwaig entstandene Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten, Rücktransportkosten etc.) zu 
berechnen. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen bleibt davon unberührt.  
 

(8) Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges seitens des 
Herstellers bzw. des Verkäufers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen 
unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Lieferant oder der Hersteller 
oder der Verkäufer zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, 
können allein daraus keine Rechte im Hinblick auf die Konkretisierung des Kaufgegenstandes oder des Lieferumfangs herge-
leitet werden. 
 

V. Abnahme, Gefahrübergang, Versand und Verpackung  
 

(1) Hat der Verkäufer den Kaufgegenstand vertragsgemäß angeboten, ist der Käufer zur Abnahme verpflichtet. Im Falle der 
Nichtabnahme kommt der Käufer unter der Voraussetzung des § 286 BGB in Verzug mit der Folge, dass er dem Verkäufer 
zum Schadenersatz verpflichtet ist. Die übrigen gesetzlichen Rechte des Verkäufers bleiben hiervon unberührt.  
 

(2) Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15 % des vereinbarten Kaufpreises. Der Schadenersatz kann 
höher oder niedriger sein, wenn entweder der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigen Schaden nachweist. 
 

(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht auf den Käufer über, sobald 
der Kaufgegenstand an den Käufer übergeben wurde. Sie geht auch dann auf den Käufer über, sobald der Kaufgegenstand an 
die Person übergeben wurde, die für den Käufer den Transport ausführt oder der Kaufgegenstand dem Transportunternehmen 
bzw. dem Spediteur übergeben wurde. Die Bestimmung des § 447 II BGB bleibt unberührt. 
 

(4) Wird der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich, geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereit-
schaft auf den Käufer über. Dies gilt auch bei schuldhafter Verzögerung der Abnahme, soweit diese vom Käufer zu vertreten 
ist. 
 

(5) Die Versandart ist in das Belieben des Verkäufers gestellt, wenn nicht eine besondere, vorherige Versandart ausdrücklich 
schriftlich vereinbart ist.  
 

(6) Rollgeld und Flächenfracht gehen zu Lasten des Käufers. Eine Vergütung für Selbstabholung wird nicht gewährt. 
 

(7) Die Auslieferung der Ware erfolgt im Allgemeinen ohne Verpackung. Wird die Ware verpackt ausgeliefert, wird Ein-
wegverpackung gewählt, die zum Selbstkostenpreis berechnet wird. Für Verpackungen, die in der Rechnung als rücksende-
pflichtig bezeichnet werden (Paletten, Transportkisten, etc.) werden 2/3 des berechneten Wertes rückerstattet, wenn sie in-
nerhalb eines Monats frei Haus an den Verkäufer zurückgesandt werden. 
 

VI. Sachmangel 
 

(1) Ist der Käufer Unternehmer, setzen Sachmängelansprüche des Käufers voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und 
Rügepflichten gem. § 377 HGB nachgekommen ist.  
 

(2) Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren bei neuen Fahrzeugersatzteilen und Zubehör in einem Jahr ab dem 
Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstandes, wenn der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  
Der Verkauf von gebrauchten Teilen und Zubehör erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.  
 

(3) Ist der Käufer Verbraucher, verjähren Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln bei neuen Fahrzeugteilen und Zubehör 
in zwei Jahren, bei gebrauchten Teilen in einem Jahr, jeweils ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kaufgegenstandes.  
 

(4) Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zwingend 
haftet oder etwas anderes vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer Garantie. Schadensersatzansprüche 
des Käufers aufgrund Sachmängeln wegen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie wegen groben Ver-
schuldens des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sind von der Verkürzung der Verjährungs-
frist bzw. deren Ausschluss nach Abs. 2 und 3 ausgenommen. Für diese gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 

(5) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers durch den Käufer oder von ihm beauftragte Dritte nicht 
befolgt, Änderungen an dem Kaufgegenstand, an den Bauteilen, an den Baugruppen bzw. an den Ersatzteilen vorgenommen, 
Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt 
jegliche Gewährleistung des Verkäufers.  
 

(6) Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach deren Auftreten 
schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem 
Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Der Kaufgegenstand ist in dem Zustand, in dem er sich im 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befindet, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. 
 

(7) Handelt es sich bei dem Kaufgegenstand um eine Sonderanfertigung, die auf Wunsch des Käufers und nach seinen Vor-
gaben hergestellt wird oder werden auf Wunsch des Käufers Konstruktions- oder Formänderungen oder sonstige Verände-
rungen am Kaufgegenstand vorgenommen, mit denen von den Bauteilen, Baugruppen, Ersatzteilen, Zubehörteilen, Fahrzeu-
gen, wie sie beim Verkäufer hergestellt bzw. durch den Verkäufer vertrieben werden, abgewichen wird, haftet der Verkäufer 
bei Mängeln nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Verringert sich in vorgenannten Fällen die Nutzlast der Bauteile, 
Baugruppen, Ersatzteile bzw. Zubehörteile um weniger als 20 % der vereinbarten Nutzlast, gilt die Leistung des Verkäufers 
dennoch als vertragsgemäß. Der Käufer ist in diesem Fall zur Abnahme des Kaufgegenstandes verpflichtet, es sei denn, er ist 
aus anderen Rechtsgründen zur Abnahmeverweigerung berechtigt.  
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(8) Dem Käufer ist bekannt, dass bei Verzinkungen jeglicher Art Verformungen bzw. Maß- und Gewichtsabweichungen, 
Oberflächenveränderungen (Farbveränderungen), Gleit- / Reibbeiwertveränderungen, Gefügeveränderungen oder Kräftever-
änderungen am oder im verwendeten Material sowie an oder in sämtlichen verzinkten und unverzinkten Teilen auftreten 
können, wodurch eine veränderte, stumpfe und/oder raue, glatte oder farbveränderliche Oberfläche entsteht. Diese beein-
trächtigt die Funktion und Qualität nicht, so dass allein hierauf keine Mängel- bzw. Schadenersatzansprüche gestützt werden 
können.  
 

(9) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers und sind vom Käufer unverzüglich an den Verkäufer herauszugeben.  
 

VII. Haftung 
 

(1) Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verur-
sacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt. 
 

(2) Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer 
nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufver-
trages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung 
ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch eine vom Käufer für 
den betreffenden Schadensfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der 
Verkäufer nur für etwaige damit verbundene Nachteile des Käufers, z.B. höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis 
zur Schadenregulierung durch die Versicherung. 
 

(3) Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer, der bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätig-
keit handelt und werden nach Ablauf eines Jahres nach Gefahrübergang des Kaufgegenstandes Schadenersatzansprüche 
wegen Sachmängeln geltend gemacht, ist die die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden ausgeschlossen.  
 

(4) Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnittes gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
 

(5) Der Verkäufer haftet nicht für Werbeaussagen Dritter (z.B. Hersteller im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 Produkthaftungsge-
setz oder seines Gehilfen) über die Beschaffenheit der Kaufsache oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften 
der Sache. Dies gilt nicht, wenn der Käufer ein Verbraucher ist. 
 

VIII. Weiterverkauf durch den Käufer 
 

Wenn der Käufer den Kaufgegenstand im Rahmen eines gewerblichen Betriebes weiterverkauft und diese Sache als Folge 
ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen oder den Kaufpreis mindern muss, kann der Käufer gegenüber dem Verkäufer seiner-
seits Gewährleistungsansprüche nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
der Reklamation beim Käufer. 
 

IX. Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden 
Forderungen Eigentum des Verkäufers. Dieser Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf alle Forderungen, welche der Verkäufer 
gegen den Käufer im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand jetzt oder nachträglich erwirbt (z. B. aufgrund von Reparatu-
ren; weiterer Ersatzteil-, Zubehör- und Betriebsstofflieferungen; Einstell- und Versicherungskosten sowie sonstigen Leistun-
gen). 
 

(2) Handelt es sich bei dem Käufer um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder um einen Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selb-
ständigen Tätigkeit handelt, so erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf Forderungen, welche dem Verkäufer gegen-
über dem Käufer aus jedem Rechtsgrund jetzt oder künftig zustehen. In diesem Falle erlischt der Eigentumsvorbehalt erst, 
wenn der Käufer alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung beglichen, insbesondere den Saldoausgleich herbeigeführt 
hat (Kontokorrentvorbehalt).  
 

(3) Ist der Käufer Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätig-
keit handelt, behält sich der Verkäufer das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zum Ausgleich aller For-
derungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor („Vorbehaltsware“). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehalte-
ne Eigentum als Sicherung für die Saldo-Forderung des Verkäufers. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäu-
fer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 v. H. übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des 
Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt 
dem Verkäufer. 
 

(4) Die Verarbeitung des Liefergegenstandes durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen. Wird der Liefer-
gegenstand mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, umgebildet oder verbunden, so erwirbt 
der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes des Liefergegenstandes zum Anschaf-
fungspreis der anderen Gegenstände zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung. Die durch die Verarbeitung oder 
Verbindung entstehende Sache gilt als Vorbehaltsware. Der Käufer verwahrt die neue Sache für den Verkäufer mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Kaufmannes. 
 

(5) Der Käufer ist widerruflich berechtigt, den Liefergegenstand im normalen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern. Er tritt 
dem Verkäufer jedoch alle künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten – 
einschließlich etwaiger Saldoforderungen - bis zur Höhe des Rechnungswertes der verarbeiteten Vorbehaltsware sicherheits-
halber ab, ohne dass es noch späterer, besonderer Erklärungen bedarf. Dabei ist ohne Belang, ob die weiterveräußerte Ware 
bearbeitet oder verarbeitet worden ist oder nicht. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter 
veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Käufer an den Verkäufer mit Vor-
rang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestell-
ten Preis der Vorbehaltsware entspricht. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer 
die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unter-
lagen auszuhändigen. 
 

(6) Der Käufer ist nicht berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware mit eigenem Lagerbestand untrennbar mit der 
Folge zu vermengen, dass das zu Gunsten des Verkäufers vorbehaltene Alleineigentum an der Vorbehaltsware erlischt. 
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(7) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung         
unwiderruflich untersagt. 
 

(8) Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens (Insolvenz, Vergleich, Gesamtvollstreckung), Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte 
vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Käufers nahelegen, ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des 
Käufers zu widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach vorheriger Androhung der Offenlegung der Sicherungsabtretung 
bzw. der Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung 
offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer ge-
genüber dem Kunden verlangen. 
 

(9) Sofern der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt, ist er auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, die Abtre-
tung etwaigen Drittkäufern bekanntzugeben, dem Verkäufer die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte 
zur Verfügung zu stellen und Unterlagen auszuhändigen. Der Verkäufer wird die von ihm gehaltenen Sicherheiten insoweit 
freigeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als insgesamt 20 % übersteigt. 
 

(10) Verletzt der Käufer seine Pflichten zur pfleglichen Behandlung des Eigentumsvorbehaltsgutes oder gerät in Zahlungs-
verzug, so kann der Verkäufer die Sache herausverlangen. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvor-
behaltes oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der 
Verkäufer erklärt dies ausdrücklich. Nach Androhung der Verwertung mit Fristsetzung von zwei Wochen ist der Verkäufer 
berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder sonst zu versteigern. Der Verwertungserlös wird auf den Kaufpreis ange-
rechnet. 
 

(11) Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer 
unverzüglich zu benachrichtigen.               
 

X. Haftungsbeschränkung 
 

(1) Soweit in diesen Geschäftsbedingungen sowie im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. 
 

(2) Alle in den vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche - auch Schadensersatzan-
sprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, vorvertraglicher Pflichten und 
aus unerlaubter Handlung und sonstigen Rechtsgründen sind ausgeschlossen. Das Gleiche gilt für etwaige Ansprüche auf 
Schadensersatz wegen Sachmängeln und insbesondere auch für Mangelfolgeschäden. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für den Fall, dass infolge Vorliegen des Tatbestands von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder einer Beschaffenheitsgaran-
tie zwingend gehaftet wird. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt. 
 

(3) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung des Verkäufers auf den typischerweise 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen. 
 

(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten gegenüber Verbrauchern nur insoweit, als ihre gesetzlichen Rechte 
dadurch nicht eingeschränkt werden.  
 

XI. Produktinstruktion / Produktinformation  
 

(1) Der Käufer verpflichtet sich uneingeschränkt, die vom Verkäufer oder dessen Vorlieferanten herausgegebenen bzw. 
offenbarten Produktinstruktionen und Produktinformationen sorgfältig zu beachten und sie ggf. auch an seine Abnehmer mit 
einem besonderen Hinweis nachweisbar weiterzuleiten. 
 

(2) Weiterhin verpflichtet sich der Käufer uneingeschränkt, die übermittelten Informationen (Beschreibung Liefergegenstand, 
Teilenummern etc.) nicht zur Anfrage sowie Bestellung beim Vorlieferanten des Verkäufers bzw. anderweitigen Lieferanten 
bzw. Herstellern zu verwenden bzw. einzusetzen. 
 

(3) Für den Fall, dass der Käufer diesen vorstehenden Verpflichtungen nicht nachkommt und hierdurch Produkthaftungsan-
sprüche gegen den Verkäufer oder gegen dessen Vorlieferanten ausgelöst werden, stellt der Käufer den Verkäufer im Innen-
verhältnis von der Haftung frei.  
 

XII. Datenschutz 
 

(1) Die vom Käufer mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, e-Mail-Adresse, Tele-
fonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer etc.) werden ausschließlich für den Zweck verarbeitet, 
einen zwischen Käufer und Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag durchzuführen. 
 

(2) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Käufers umfasst deren Erhebung und Speicherung durch den Verkäu-
fer sowie ihre Übermittlung an die mit dem Verkäufer vertraglich verbundenen Dritten sowie gegenüber auskunftsberechtig-
ten Behörden, soweit die Erhebung, Speicherung und/oder Übermittlung für den Abschluss, die inhaltliche Ausgestaltung 
und die Erfüllung eines Kaufvertrages (insbesondere der Auslieferung der gekauften Produkte) erforderlich ist. 
 

(3) Der Verkäufer speichert und nutzt die personenbezogenen Daten des Käufers bzw. dessen Endkunden in Dateien. Der 
Käufer erklärt sich damit einverstanden. 
 

XIII. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte 
 

(1) Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts (im folgenden „Schutzrech-
te“) durch vom Verkäufer gelieferte, vertragsgemäß genutzte Produkte gegen den Käufer berechtigte Ansprüche erhebt, wird 
Folgendes vereinbart: 
 

a) Der Verkäufer wird nach seiner Wahl entweder vorrangig das Produkt austauschen, ein Nutzungsrecht für das Produkt 
erwirken oder das Produkt so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird.  
 

b) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn der Käufer den Verkäufer über die von Dritten gel-
tend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Verkäufer alle 
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung des Produkts aus 
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, 
dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 
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(2) Ansprüche des Käufers sind unwiderruflich ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 
 

(3) Ansprüche des Käufers sind ferner unwiderruflich ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle 
Vorgaben des Käufers gemäß VI Nr. 7 durch eine vom Verkäufer nicht voraussehbare sowie zu vertretende Herstellungsart / 
Herstellungsform oder dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom Käufer verändert oder zusammen mit Produkten 
eingesetzt wird, die nicht vom Verkäufer geliefert bzw. bereitgestellt wurden. 
 

(4) Dem Käufer ist untersagt, an Bauteilen, Baugruppen, Zubehörteilen, Ersatzteilen des Verkäufers sowie an Aufzeichnun-
gen, Mustern, Zeichnungen oder Layouts, die auf Informationen des Verkäufers beruhen, Urheberrechte, Schutzrechte oder 
sonstige Rechte anzumelden bzw. geltend zu machen.  
 

(5) Das geistige Eigentum des Verkäufers bleibt dessen geistiges Eigentum. 
 

(6) Weitergehende Ansprüche gegen den Verkäufer sind ausgeschlossen. 
 

XIV. Widerrufsbelehrung – Verbraucher (kein Unternehmer) 
 

Hat ein Verbraucher (Käufer) seine Vertragserklärung weder in den Geschäftsräumen des Verkäufers, auf einer Messe etc. 
abgeschlossen bzw. erfolgte der Vertragsabschluss unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bzw. 
Fernabsatzverträgen (Online-Handel), ist er gemäß § 312g BGB zum fristgemäßen Widerruf und zur fristgerechten Rückgabe 
berechtigt. Die Widerrufs- oder Rückgabefrist beträgt gemäß § 355 I 2 BGB zwei Wochen ab dem Tag des Eingangs der 
Warenlieferung oder bei Dienstleistungsverträgen ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Der Widerruf selbst muss keine Begründung enthalten und erfolgt durch eine Widerrufserklärung in Textform oder durch 
eine Rücksendung der Ware innerhalb von zwei Wochen (14 Tage) ab Fristbeginn, mithin mit Erhalt der Ware.  
Dieses Widerrufsrecht gilt gemäß § 312d IV BGB nicht bei Lieferung von Waren, die nach Käuferspezifikationen (Kunden-
spezifikationen) angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisses des Käufers zugeschnitten sind. 
Gemäß § 312d III BGB besteht ein Widerrufsrecht auch dann nicht, wenn der Verkäufer mit der Ausführung der Dienstleis-
tung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers (Käufers) vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Ver-
braucher selbst veranlasst hat, dass der Unternehmer (Verkäufer) schon vor Ablauf der Frist mit der Leistungserbringung 
beginnt. 
Im Falle des Abschlusses eines Dienstleistungsvertrages erklärt der Verbraucher ausdrücklich, dass vor Ablauf der Rück-
trittsfrist mit der Vertragserfüllung, unter teilweisem Verlust des Rücktrittsrechts, begonnen werden soll. 
 

XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Schriftform, salvatorische Klausel 
 

(1) Die Parteien vereinbaren die ausschließliche Anwendbarkeit deutschen Rechtes. 
 

(2) Die Vertragssprache bzw. die Geschäftssprache ist Deutsch.  
 

(3) Erfüllungsort ist der Hauptsitz des Verkäufers. Der Hauptsitz des Verkäufers ist D-07819 Triptis / Thüringen. 
 

(4) Für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung und der Beendigung der Geschäftsverbindung einschließlich 
Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand das für den Firmensitz des Verkäufers in D-07819   
Triptis / Thüringen örtlich und sachlich zuständige Gericht, sofern der Käufer ein Unternehmer ist, der bei Vertragsabschluss 
in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handelt.  
 

(5) Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtstand im Innland hat, nach Vertragsabschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
haltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.  
 

(6) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie des CISG und des internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts. 
Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird 
hiermit gemäß Artikel 6 dieses Übereinkommens ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

(7) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bedürfen der Schriftform.  
 

(8) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 
unwirksam bzw. nichtig sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit sämtlicher übrigen bzw. aller sonstigen Bestim-
mungen dieser Geschäftsbedingungen oder aller sonstigen Vereinbarungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, 
entstehende Lücken entsprechend dem Sinngehalt und dem mutmaßlichen Willen der Vertragspartner zu schließen. 


